
    

 

LANDKREIS DONAU-RIES 

 Drucksache Nummer: 2014-2020/1326 

 

Beschluss 
 

Sitzung des Kreistages, öffentlich 

am 18.12.2017 

Teilnahme: 51 stimmberechtigte Mitglieder 

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 51  Nein 0  ) 

 
 

TOP 1 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistandschaften; 
Beauftragung Dritter zur Unterstützung der festangestellten Mitarbeiter im 
Landratsamt 

 
 
Der Kreistag beschließt, den Beschluss zu SPFH dahingehend zu modifizieren, dass künftig 
neben der 3,5 Stellen im Bereich SPFH auch freie Träger mit dieser Hilfeform beauftragt 
werden können. 
 
 
 
 
Der Vorsitzende: Die Schriftführerin: 

 

 

 

Stefan Rößle Simone Kraus 

Landrat 
 
 
 



   

 

LANDKREIS DONAU-RIES 

 Drucksache Nummer: 2014-2020/1327 

 

Beschluss 
 

Sitzung des Kreistages, öffentlich 

am 18.12.2017 

Teilnahme: 51 stimmberechtigte Mitglieder 

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 51  Nein 0  ) 

 
 

TOP 2 Vorstellung des Jugendhilfehaushalts 2018 

 
 
Der Kreistag stimmt dem Verwaltungsvorschlag über die Mittelanforderungen für den 
Jugendhilfehaushalt 2018 zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende: Die Schriftführerin: 

 

 

 

Stefan Rößle Simone Kraus 

Landrat 
 
 
 
 
 



   

 

LANDKREIS DONAU-RIES 

 Drucksache Nummer: 2014-2020/1325 

 

Beschluss 
 

Sitzung des Kreistages, öffentlich 

am 18.12.2017 

Teilnahme: 48 stimmberechtigte Mitglieder 

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 48  Nein 0  ) 

 
 

TOP 3 Beteiligungsbericht 2016 

 
 
 
Der Kreistag nimmt den vorgelegten Beteiligungsbericht für das Jahr 2016 zustimmend zur 
Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende: Die Schriftführerin: 

 

 

 

Stefan Rößle Simone Kraus 

Landrat 
 
 
 
 
 



   

 

LANDKREIS DONAU-RIES 

 Drucksache Nummer: 2014-2020/1328 

 

Beschluss 
 

Sitzung des Kreistages, öffentlich 

am 18.12.2017 

Teilnahme: 50 stimmberechtigte Mitglieder 

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 50  Nein 0  ) 

 
 

TOP 4 Geopark Ries e. V.; Betrauungsakt 

 
 

1. Der Kreistag beschließt die Aufstellung des Betrauungsakts mit den Anlagen 1) bis 5) 
und ermächtigt die Landkreisverwaltung den Betrauungsakt als öffentlich-rechtlichen 
Zuwendungsbescheid gegenüber dem Verein zu erlassen. 
 

2. Der Kreistag beschließt weiterhin, die Landkreisverwaltung zu ermächtigen ohne erneute 
Beschlussfassung der Kreisgremien Änderungen und Ergänzungen am Betrauungsakt 
vorzunehmen, soweit diese nur redaktioneller Art sind oder durch zwingende Vorgaben 
von EU-Behörden, der Rechtsaufsicht des Landkreises oder Finanzbehörden 
erforderlich werden oder die Höhe der Ausgleichsleistungen nicht verändern. 

 
 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende: Die Schriftführerin: 

 

 

 

Stefan Rößle Simone Kraus 

Landrat 
 
 
 
 
 



   

 

LANDKREIS DONAU-RIES 

 Drucksache Nummer: 2014-2020/1330 

 

Beschluss 
 

Sitzung des Kreistages, öffentlich 

am 18.12.2017 

Teilnahme: 51 stimmberechtigte Mitglieder 

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 51  Nein 0  ) 

 
 

TOP 6.1 Förderprogramm Geburtshilfe; 
Anpassung des Betrauungsaktes des Landkreises Donau-Ries 

 

 
Der Betrauungsakt vom 28.07.2014 wird in § 4 durch einen Absatz 1 a mit folgendem Inhalt 
ergänzt: 
 
„Im Rahmen des Nachweises über die Verwendung der Mittel hat das Krankenhaus 
ein Defizit in der Fachabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe gesondert 
auszuweisen. Auf die Trennungsrechnung nach § 3 Abs. 5 wird verwiesen. „  
 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende: Die Schriftführerin: 

 

 

 

Stefan Rößle Simone Kraus 

Landrat 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
Sitzung des Kreistages  18.12.2017  Simone Kraus 
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